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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Während den Printmedien aufgrund der Corona-Pandemie rund die Hälfte der
Werbegelder zu entgehen drohe, belaufe sich derselbe Anteil für private Radio- und
Fernsehstationen gemäss den Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen gar auf
60 bis 95 Prozent. Neben zwei gleichlautenden Motionen, die eine Überbrückungshilfe
für die Presse forderten (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154), reichten die KVF-SR (Mo. 20.3146)
und die KVF-NR (Mo. 20.3155) deswegen zwei weitere, ebenfalls gleichlautende
Motionen mit der Forderung nach Nothilfe für private Radio- und Fernsehstationen
ein. Finanziert werden sollte die Nothilfe mit Geldern aus der Schwankungsreserve der
Radio- und Fernsehabgabe, die derzeit CHF 60 Mio. betrage, wobei die Motionen eine
Ausschüttung in der Höhe von CHF 30 Mio. verlangten. Sofern ein Empfänger trotzdem
mit einem positiven Jahresergebnis schliessen würde, wäre er zur Rückzahlung
verpflichtet.
Der Bundesrat stellte sich ablehnend zu den Motionen. Die Reserve diene lediglich als
Sicherheit für den Fall von stark ertragsmindernden Planungsabweichungen  – in Bezug
auf die Entwicklung der Haushalte und Unternehmen, einen Adressdatenausfall oder
Debitorenverluste  –  und eine Zweckänderung sei nicht angezeigt. Darüber hinaus habe
man die zu erwartenden Überschüsse bereits durch die im April angekündigte Senkung
der Radio- und Fernsehabgabe sowie den veränderten Abgabenanteil für die
Unternehmen berücksichtigt. Würden Nothilfegelder aus der Reserve ausgeschüttet,
bestehe die Gefahr, dass eine neuerliche Tarifanpassung, dieses Mal gegen oben,
vorgenommen werden müsste. Ebenso wie bei den Motionen mit der Forderung nach
Unterstützungshilfen für die Presse verwies der Bundesrat auf die bereits
beschlossenen Sofortmassnahmen, namentlich die Möglichkeit zur Aufnahme von
zinslosen oder zinsgünstigen, durch den Bund verbürgten Krediten, die den privaten
Sendern bereits offen stünden.
Anders sah dies das Parlament: Mit deutlichen 40 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen
nahm der Ständert die Motion in der ausserordentlichen Session vom Mai 2020 an. Tags
darauf folgte der Nationalrat diesem Entscheid ebenfalls deutlich mit 179 zu 11 Stimmen
bei 3 Enthaltungen. 1

MOTION
DATUM: 04.05.2020
MARLÈNE GERBER

Suivant la proposition émise par le Conseil fédéral, les chambres ont accepté de
classer les motions 20.3146 et 20.3155, dont le contenu était identique. Les mesures
de soutien aux radios et télévisions privées souhaitées par les dépositaires de ces deux
objets avaient été accordées dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 médias
électroniques. 2

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

1) AB NR, 2020, S. 472 ff.; AB SR, 2020, S. 207 ff.
2) FF, 2021 747, p.53 s.; FF, 2021 747, p.53 s.; FF, 2021 747, p.53 s.
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